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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.06.1963

Norm

StPO §252

Rechtssatz

Der OGH kann der von S Mayer, III Bd Anmerkung 111 zu § 252 StPO ausgesprochenen Au9assung, wonach die

einverständlich vorgenommene Verlesung einer Zeugenaussage eine mündliche Vernehmung des betre9enden

Zeugen nicht mehr statthaft erscheinen lasse, nicht vorbehaltslos beitreten. Doch vertritt auch er die Au9assung, daß

einer solchen Verzichtserklärung jedenfalls Bedeutung zukommt, soferne nicht nach Abgabe der Verzichtserklärung

Umstände hervorkommen, die die persönliche Vernehmung dieses Zeugen im Interesse der Wahrheits?ndung

erforderlich erscheinen lassen.
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